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Zossen,  19.07.2021

lhr Antrag  auf Zugang  zu Umweltinformationen  nach § 3 Abs.  1 UIG
betreffend Schweineproduktion  van Dijck  KG in Jänickendorf
Bescheid  über die Gewähr  freien  Zugangs  zu Umweltinformationen
nach § 1 BbgUlG  i, V. m. § 3 Abs. 1 UIG
Ihre E-Mail  vom  30 05.2021

█████████████

auf lhren Antrag  vom 30.05.2021  ergeht  folgende

Entscheidung

lhrem  Begehren  auf Zugang  zu (Umwelt)lnformationen  betreffend
der Schweinehaltungsanlage in Jänickendorf
der Schweineproduktion van Dijck  KG

Jänickendorf
Alte Hauptstraße  62
1  4947  N uthe-U rstromtal

wird entsprochen,  als lhnen der Zugang  der Art nach wie  beantragt  durch  elektroni-
sche  Auskunft  gewährt  wird.

Dem lnhali nach  wird  der Zugang  gewährt,  soweit nicht  Unterlagen  betroffen  sind,
die personenbezogene Daten / Urheberrechte  / Betriebs- und/oder Geschäftsge-
heimnisse  enthalten  (§  I UIG).

2. Diese  Entscheidung  ergeht  gebührenfrei

Hinweis:  Die  Anfertigung  von Kopien  ist gebührenpflichtig

Besucheranschrift:

Am  BarutherTor 12 15806  Zossen  OT  Wünsdorf
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ll. Begründung
Sachverhalt

Mit Antrag vom 30.05.2021, begehrten Sie auf der Grundlage des Umweltinforma-

tionsgesetzes (UlG) den Zugang zu Umweltinformationen in Form von elektroni-

schen Auskünften zu den genehmigten und den tatsächlich belegten Tierplätzen in

der o. g. Anlage für die Jahre 2019, 2020 und 2021 .

Nach Prüfung der Bestimmtheit lhres Antrages beteiligte das LfU die vom lnforma-

tionsanspruch betroffene Anlagenbetreiberin Schweineproduktion van Dijck KG mit

Anhörung vom 04.06.2021.

Auf die Anhörung erhielt ich mit E-Mail vom 12.07 .2021 die Rückäußerung der An-

lagenbetreiberin.

Rechtliche Würdiqunq

Zu 1. Sachentscheidung
1.1 Für diese Entscheidung ist das Landesamt für Umwelt (LfU) als informations-

pflichtige Behörde des Landes Brandenburg gemäß § 2 Nr. 1 BbgUlG i. V.

m § 1 Abs. 1 der Verordnung zur Regelung der Zuständigkeiten auf dem

Gebiet des lmmissionsschutzes (lmSchZV) und § 7 des Gesetzes über die

Organisation der Landesvenrvaltung (LOG) zuständig.

1.2 Das Vorliegen des Anspruchs auf Zugang zu den geltend gemachten Um-

weltinformationen ist vorrangig auf der Basis der Anspruchsgrundlage des §
1 BbgUlG i. V. m. § 3 Abs. 1 Satz 1 UIG überwiegend zu bejahen.

1.3 Der Antrag hat erkennen lassen, in welcher Form der Zugang gewünscht

wird,

1.4 Bei den begehrten lnformationen zur Schweinehaltungsanlage in Jänicken-

dorf handelt es sich unstreitig um Umweltinformationen im Sinne des § 2 Abs.

3 Nr. 1, Nr.2sowie Nr.3a)und b)UlG, d. h. um Daten überMaßnahmen und

Tätigkeiten, die sich auf Umweltbestandteile nach § 2 Abs, 3 Nr. 1 UIG und/o-

der Faktoren nach § 2 Abs. 3 Nr. 2 UIG auswirken bzw. auswirken können

oder den Schutz von Umweltbestandteilen (Nr" 1 ) bezwecken, lnformationen
und Daten, die sich aus den immissionsschutzrechtlichen Übenvachungs-
maßnahmen ergeben, dienen insbesondere der Kontrolle des gesetzeskon-

formen Betriebes einer immissionsschutzrechtlichen Anlage. lnsoweit wer-

den die Vorgaben des Bundes-lmmissionsschutzgesetzes umgesetzt, die
nach § 1 Abs, 1 BlmSchG gerade dem Umweltschutz und der Umweltvor-
sorge dienen, vgl. Urteil des Bundesvenrualtungsgerichts (BVenruG), Urteil

vom24. September 2009, Az.7 C2.09, - juris Rn. 28 ff.. Erfasst werden auch

Daten und Vorgänge, die in der Vergangenheit liegen, aber mithin Wirkungen

auf die Gegenwart und ggf. Zukunft entfalten,

1 .5.1 Es liegen keine Anhaltspunkte für eine offensichtlich missbräuchliche Antrag-

stellung im Sinne von § B Abs. 2 Nr. 1 UIG vor.
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1.5.2 Es liegen keine Anhaltspunkte vor, dass durch die Akteneinsicht nach § 9
Abs, 1 Nr. 1 und 3 UIG zu schützende personenbezogene Daten der Anla-
genbetreiberin oder sonstiger Dritter und/oder Betriebs- und Geschäftsge-
heimnisse bekannt gemacht werden.

1.6 Bzgl. der Art des Zuganges zu den begehrten (Umwelt-)lnformationen haben

Sie ausdrücklich Auskünfte in elektronischer Form zu den beim LfU vorlie-
genden Angaben erbeten. Diesem Begehren ist stattzugeben, da kein wich-
tiger Grund für eine abweichende Festlegung der Art des lnformationszugan-
ges vorliegt, vgl. § 3 Abs. 2 Satz2 UlG. Als wichtiger Grund gilt insbesondere
ein deutlich höherer Venrualtungsaufwand oder schützenswerte Rechte Dril
ter. Hinsichtlich der beantragten elektronischen Auskunftserteilung ist ein sol-
cher wichtiger Grund nicht anzunehmen.

Zu 2. Gebührenentscheidung
Für diese Entscheidung werden keine Gebühren erhoben.

Mit dieser Entscheidung erfolgt noch keine Bekanntqabe oder Übermittlung der be-
gehrten Umweltinformationen. Anderenfalls würden vollendete Tatsachen im Hin-

blick auf ein mögliches Rechtsschutzersuchen lhrerseits bzw, der betroffenen An-
lagenbetreiberin oder Dritten geschaffen,

Sofern lhrerseits die Anfertigung von Kopien beantragt ist, entsteht auf der Grund-

lage des § 6 Abs. 1 BbgUIG i, V. m. Anlage zu § 1 Abs. 1 BbgUlGGebO eine Kos-

tenpflicht in Abhängigkeit der Anzahl der zu fertigenden Kopien.

lll. Rechtsquellenverzeichnis
- Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG)vom 25.05.1976 in der Fassung der Bekanntmachung vom

23.01.2003 (BGBI. I S. 102), zuletzt geändert durch Artikel 24 Abs. 3 des Gesetzes vom

25.06.2021(BGB]. I S. 2154)

- Umweltinformationsgesetz (UlG)vom 22.12.2004 (BGBI. I S. 3704) in der Fassung der Bekannt-

machung uom27.10.2014 (BGBI. lS. 1643), zuletztgeändertdurch Artikel2 des Gesetztes vom

25.02.2021(BGB|. r S 306)
- Verwaltungsverfahrensgesetz für das Land Brandenburg (VwVfGBbg) vom 07.07.2009 (GVBI.

I/09, [N r. 12], S. 262), zu letzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 08.05.201 8 (GVBI. l/1 8,

[Nr B], S. a)
- Gesetz über die Organisation der Landesvenryaltung (Landesorganisationsgesetz- LOG) vom

24.05.2004 (GVBI. l/04, [Nr. 09], S.186), zuletzt geändert durch Ariikel 2 des Gesetzes vom

10.07.2014 (GVBI. l/14, [Nr. 2B])

- Verordnung zur Regelung der Zuständigkeiten auf dem Gebiet des lmmissionsschutzes (lmmissi-
onsschutzzuständigkeitsverordnung - lmSchZV) vom 31 03.2008 (GVBl. ll/08, INr. 08],

5.122), zuletzt geändert durch Artikel 38 des Gesetzes vom 25.01.2016 (GVBI. l/16, [Nr. 5])

- Umweltinformationsgesetz des Landes Brandenburg (BbgUlG) vom 26.03.2007 (GVBI. l/07, [Nr.
061, S. 74), zuletzt geändert durch Gesetz vom 01.07.2015 (GVBI. l/15, [Nr. 19]).

- Gebührenordnung zum Umweltinformationsgesetz des Landes Brandenburg (BbgUIGGebO) vom

23.05.2007 (GVBI. ll/07, [Nr. 11], S. 130), zuletzt geändert durch Verordnung uom22.02.2013
(GVBI. lli13, INr. 20])
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lV. Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diese Entscheidung können Sie innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe

Widerspruch erheben, vgl. §3 BbgUlG i. V.m §6Abs 3 und4 UlG. DerWider-

spruch ist schriftlich oder zur Niederschrift beim Landesamt für Umwelt, Techni-
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scher  Umweltschutz  2, Übenruachung  Wünsdorf,  Am Baruther Tor 12 in 15806  Zos-
sen, OT  Wünsdorf (Besucheranschrift) oder an einem anderen Standort  des Lan-
desamtes  einzulegen.

Hinweis:
Eine  Abschrift dieser  Entscheidung  wird an die betroffene  Anlagenbetreiberin
Schweineproduktion van Dijck KG zugestellt.  Der Betroffenen  steht  ebenfalls ein
Widerspruchsrecht zu nach  den Grundsätzen  des effektiven Rechtsschutzes  (Art.
19 Abs.  4 GG),  Erst wenn  von  einem  Rechtsbehelf  verbindlich abgesehen wird,
können  lhnen die  begehrten  Umweltinformationen  zugänglich  gemacht  werden.  ln-
soweit  ist es regelmäßig erforderlich, die Rechtsbehelfsfrist und  - sofern  Wider-
spruch erhoben wird - dessen  abschließende Bearbeitung  abzuwarten. Hierüber
erhalten  Sie gesondert  Nachricht  von mir.

Mit  freundlichen  Grüßen
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